
 

 

 

Die Handelsrechnung 

Warensendungen muss für die Verzollung eine Handelsrechnung in vierfacher 

Ausführung beigelegt werden. 

Die nachfolgende Anleitung beruht auf den weltweit gebräuchlichsten Zollvorschriften. Diese 

können aber von 

Land zu Land variieren und ohne Vorankündigung ändern. Wenn Sie nicht sicher sind, ob für die 

Destination 

Ihrer Sendung besondere Vorschriften gelten, kontaktieren Sie uns unter 041 / 750 08 05 

 

  

 

Wie erstellen Sie eine Handelsrechnung?  

1. Name und Adresse des Absenders 

2. Name und Adresse des Empfängers (Importeurs) 

3. Datum der Rechnung 

4. Das Wort «Rechnung» (Proforma-Rechnung wird oft nicht akzeptiert) 

5. Die Rechnungsnummer 

6. Menge der gelieferten Ware 

7. Warenbeschreibung: Katalog- und Teilnummern genügen nicht zur Beschreibung 

8. Effektiver Warenwert: Die Angaben «Wert nur für Zollzwecke» oder «Zollrechnung» sollten 

nicht benützt werden. 

9. Die Währung, in welcher der Warenwert angegeben ist. 

10. Herkunftsland der Ware. 

11. Brutto und Nettogewicht (ohne Verpackung) der Sendung 

12. Ursprungserklärung für Waren mit europäischem Ursprung im EU-/EFTA-Verkehr:«Der 

Ausführer 

(Bewilligungs-Nr. XY) der Ware, auf die sich diese Handelspapiere bezieht, erklärt, dass diese 

Waren, sofern nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte XY Ursprungswaren sind.» 


